
Übersicht über den Inhalt der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg*

Erster Teil: Wesen und Aufgaben der Gemeinde

(§§ 1–22 GemO)

Die im ersten Abschnitt behandelte Rechtsstellung der Gemeinde ist

in ihren Grundzügen schon in der Landesverfassung (LV) festgelegt.

Die Gemeindeordnung (GemO) bezeichnet die Gemeinde als Grund-

lage und Glied des demokratischen Staates, deren Wesen dadurch ge-

kennzeichnet ist, dass sie in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das ge-

meinsame Wohl der in ihrer Gemeinschaft lebenden Menschen fördert.

Die Teilnahme an der bürgerschaftlichen Verwaltung der Gemeinde ist

das vornehmste Recht, aber auch Pflicht des Bürgers.

Der Wirkungskreis der Gemeinde ist umfassend (universell). Das be-

deutet, dass sie berechtigt ist, alle öffentlichen Angelegenheiten aufzu-

greifen, die das Wohl ihrer Einwohner betreffen. Nur durch Gesetz

können ihr hierbei Beschränkungen auferlegt werden. Grundsätzlich

verwaltet die Gemeinde ihre Aufgaben unter eigener Verantwortung;

ihre Organe entscheiden nach pflichtgemäßem Ermessen darüber, wel-

che Maßnahmen für die Gemeinde notwendig und zweckmäßig sind

(weisungsfreie Aufgaben – § 2 Abs. 1). Dabei müssen nur die durch

Gesetz festgelegten Richtlinien und Schranken beachtet werden, wäh-

rend ein Weisungsrecht der Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht gege-

ben ist. Von diesem Grundsatz der eigenverantwortlichen Verwaltung

sind zwei Ausnahmen gemacht. Durch Gesetz kann die Gemeinde ver-

pflichtet werden, bestimmte Maßnahmen durchzuführen (Pflichtaufga-

ben – § 2 Abs. 2). Auch diese Aufgaben werden grundsätzlich eigenver-

antwortlich erfüllt und haben die Vermutung für sich, dass ein

Weisungsrecht der Aufsichtsbehörde nicht besteht. Jedoch kann durch

das Gesetz, das die Gemeinde zur Erfüllung solcher Aufgaben verpflich-

tet, ein Weisungsrecht vorbehalten werden (Weisungsaufgaben – § 2

* Wie in der Gemeindeordnung werden sämtliche Personen- und Funktionsbezeichnun-

gen aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen Form verwendet.

Selbstverständlich gelten die Ausführungen für Personen anderen Geschlechts in glei-

cher Weise.
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Übersicht Wesen und Aufgaben der Gemeinde

Abs. 3); der Umfang des Weisungsrechts muss im Gesetz festgelegt wer-

den. Werden den Gemeinden die Erledigung von Aufgaben übertragen,

sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen;

entsteht ihnen dadurch, durch spätere Aufgaben- und Kostenänderun-

gen oder durch die Umwandlung von freiwilligen Aufgaben in Pflicht-

aufgaben eine finanzielle Mehrbelastung, ist ein finanzieller Ausgleich

zu schaffen (Art. 71 Abs. 3 LV; § 2 Abs. 2 Satz 2 und 3).

Diese Grundsätze des örtlichen Wirkungskreises gelten für alle Gemein-

den des Landes. Auch die Städte, die Stadtkreise und die Großen

Kreisstädte unterliegen der gleichen Regelung und leben grundsätzlich

nach dem gleichen Gemeinderecht. Die GemO legt nur fest, welche

Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Gemeinde zum

Stadtkreis oder zur Großen Kreisstadt erklärt werden kann. Aus der

Zuerkennung dieser Eigenschaft ergeben sich für die Gemeinde nur

wenige Besonderheiten (z. B. erhält der Bürgermeister die Amtsbezeich-

nung Oberbürgermeister; sie ist zur Einrichtung eines Rechnungsprü-

fungsamts verpflichtet, wenn sie sich nicht eines anderen kommunalen

Rechnungsprüfungsamts bedient), jedoch bedeutet dies keine Durch-

brechung des Grundsatzes der Einheitsgemeindeverfassung. Durch das

Landesverwaltungsgesetz werden den Stadtkreisen alle und den Großen

Kreisstädten ein großer Teil der Zuständigkeiten der unteren Verwal-

tungsbehörde als Weisungsaufgaben auferlegt.

Als Gebietskörperschaft (§ 1 Abs. 4) ist die Gemeinde Trägerin be-

stimmter Hoheitsrechte (z. B. Recht der Abgabenerhebung; Ortspoli-

zeibehörde). Eines der bedeutsamsten Hoheitsrechte der Gemeinde ist

das Recht zum Erlass von Satzungen. Dieses Recht ist zwar grundsätz-

lich auf die Regelung der weisungsfreien Angelegenheiten beschränkt;

jedoch kann die örtliche Gesetzgebungsbefugnis auch im Bereich der

Weisungsaufgaben gegeben sein, wenn sie in einem die Weisungsauf-

gabe regelnden Gesetz vorgesehen ist.

Zu den wichtigsten Satzungen gehören die Hauptsatzung, die Haus-

haltssatzung, die Satzung über die öffentliche Bekanntmachung und die

Satzungen über den Anschluss- und Benutzungszwang. Es besteht nur

insoweit eine Pflicht zum Erlass einer Hauptsatzung, als Angelegenhei-

ten geregelt werden, die nach der GemO der Hauptsatzung vorbehalten

sind. Die Hauptsatzung bestimmt die Organisation der Gemeindever-

waltung mit; deshalb schreibt die GemO für die Beschlussfassung über
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Wesen und Aufgaben der Gemeinde Übersicht

die Hauptsatzung eine qualifizierte Mehrheit aller Mitglieder vor. Sat-

zungen bedürfen, von der Genehmigung des in der Haushaltssatzung

festgesetzten Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen und des Höchstbe-

trags der Kassenkredite abgesehen, nach der Gemeindeordnung keiner

Genehmigung mehr. Dagegen sind die Satzungen allgemein der Rechts-

aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 4 Abs. 3 Satz 3), damit diese von dem

auch sie bindenden Ortsrecht Kenntnis erhält. Bei dieser Gelegenheit

kann sie dann auch auf etwaige rechtliche Mängel hinweisen.

Gemeindegrenzen können nur aus Gründen des öffentlichen Wohls

geändert werden. Für das dabei zu beachtende Verfahren sind die

grundlegenden Bestimmungen in Art. 74 LV vorgezeichnet. In erster

Linie kann das Gebiet der Gemeinde durch Vereinbarung der beteilig-

ten Gemeinden, die der Genehmigung der zuständigen Rechtsauf-

sichtsbehörde bedarf, geändert werden. Kommt keine Vereinbarung zu-

stande, oder wird durch die Gebietsänderung aus Teilen einer oder

mehrerer Gemeinden eine neue Gemeinde gebildet (auch nach früherer

Auflösung bei der Gemeindereform wiedergebildet), ist ein Gesetz er-

forderlich. Unfreiwillige Gebietsänderungen können dann durch Ver-

ordnung des Innenministeriums erfolgen, wenn der Bestand der betei-

ligten Gemeinden nicht gefährdet wird. Bei der Beurteilung der

Gründe des öffentlichen Wohls ist nicht etwa nur von den Interessen

der einen oder anderen beteiligten Gemeinde oder gar von den Interes-

sen besonderer Gruppen der Einwohner auszugehen, sondern es sind

die Gesamtbelange und die Auswirkung auch auf die überörtliche Ge-

meinschaft in Betracht zu ziehen. Die Rechtsfolgen der Gebietsände-

rung und die Auseinandersetzung unter den beteiligten Gemeinden

werden durch die genehmigungspflichtige Vereinbarung, das Gesetz

oder die Verordnung geregelt. Bei einer durch Gesetz herbeigeführten

Gebietsänderung kann diese Regelung auch der Vereinbarung der betei-

ligten Gemeinden oder einer Verordnung vorbehalten werden.

Außer dem Gemeindegebiet setzt die Gemeinde auch das Bestehen ei-

ner örtlichen Gemeinschaft voraus, für die sie ihre Aufgaben erfüllt

und die ihre bürgerschaftliche Verwaltung trägt. Es wird zwischen Ge-

meindeeinwohnern und Gemeindebürgern unterschieden. Einwohner

sind die Personen, die im Gebiet der Gemeinde wohnen. Die Förde-

rung des Wohls dieser Menschen ist die eigentliche Aufgabe der Ge-

meinde. Der Einwohner ist berechtigt, alle von der Gemeinde geschaf-
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fenen öffentlichen Einrichtungen zu benutzen; er ist aber auch

verpflichtet, durch Entrichtung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und

sonstigen Abgaben und Entgelten die Gemeindelasten mitzutragen.

Eine wichtige Einrichtung ist die Einwohnerversammlung (§ 20a). Sie

dient nicht nur der Unterrichtung der örtlichen Gemeinschaft über die

von der Gemeindeverwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Angriff

genommenen oder beabsichtigten Maßnahmen, sondern sie soll vor

allem die Erörterung wichtiger Gemeindeangelegenheiten mit den Ein-

wohnern zum Gegenstand haben. Diese haben dabei das Recht, Vor-

schläge zu machen und Anregungen zu geben, die von den für die

Angelegenheit sachlich zuständigen Gemeindeorganen in der Regel in-

nerhalb einer Frist von drei Monaten behandelt werden müssen. Die

Einwohnerversammlung wird vom Gemeinderat anberaumt, aber auch

eine bestimmte Zahl von Einwohnern kann eine Einwohnerversamm-

lung beantragen. Eine weitere Mitwirkungsmöglichkeit ist mit dem

Einwohnerantrag (§ 20b) gegeben, durch den der Gemeinderat zur

Behandlung bestimmter Angelegenheiten veranlasst werden kann.

Beide Einrichtungen sind besonders geeignet, das Interesse der Einwoh-

ner an der Gemeindeverwaltung zu fördern und Verantwortungsfreude

zu wecken.

Aus dem Kreis der Einwohner sind die Bürger als die politischen Träger

der in der Gemeindeverwaltung ausgeübten öffentlichen Gewalt her-

ausgehoben. Ihnen steht das Wahl- und Stimmrecht zu, und nur sie

sind grundsätzlich zur Teilnahme an der Verwaltung der Gemeinde be-

rufen (§ 1 Abs. 3). Wenn auch zum Erwerb des Bürgerrechts nicht mehr

besondere Voraussetzungen der Geburt, des Besitzstands usw. erfüllt

sein müssen, so ist doch die Bürgereigenschaft an bestimmte Voraus-

setzungen geknüpft (z. B. Mindestalter von 16 Jahren, Hauptwohnsitz

in der Gemeinde); sind sie gegeben, besteht das Bürgerrecht automa-

tisch (§ 12). Seit 1. Dezember 1995 besitzen auch Unionsbürger – das

sind Bürger, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates

der Europäischen Union besitzen – das Bürgerrecht.

Hauptinhalt des Bürgerrechts sind das Wahlrecht zu den Gemeinde-

wahlen (Gemeinderatswahl, Bürgermeisterwahl und in Gemeinden mit

Ortschaftsverfassung auch die Wahl der Ortschaftsräte sowie in Ge-

meinden mit Bezirksverfassung, die die Direktwahl der Bezirksbeiräte

eingeführt haben, die Wahl der Bezirksbeiräte) sowie das Stimmrecht

4



Wesen und Aufgaben der Gemeinde Übersicht

in sonstigen Gemeindeangelegenheiten (Anhörung bei Gemeinde-

grenzänderungen, Bürgerentscheid und Bürgerbegehren) und das

Recht und die Pflicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit. Da eine demokrati-

sche Selbstverwaltung ohne Mitwirkung der Bürger nicht denkbar ist,

sind sie allgemein zur Teilnahme an der Verwaltung der Gemeinde ver-

pflichtet; die einzelnen Rechte und Pflichten sind in den §§ 15 bis 19

festgelegt. Jeder Bürger ist verpflichtet, eine Wahl in den Gemeinderat,

den Ortschaftsrat und den Bezirksbeirat ebenso wie die Bestellung zu

anderer ehrenamtlicher Tätigkeit anzunehmen (§ 15). Eine Ablehnung

oder Niederlegung dieser Tätigkeit ist nur gestattet, wenn besondere

Gründe wie z. B. Krankheit, starke berufliche Inanspruchnahme oder

das Lebensalter dies rechtfertigen und der Gemeinderat dies anerkennt

(§ 16). Bei grundloser Verweigerung der Erfüllung dieser Bürgerpflich-

ten kann außer den Maßnahmen nach dem Landesverwaltungsvollstre-

ckungsgesetz ein Ordnungsgeld verhängt werden.

Neben dieser Pflicht zur Annahme und Ausübung der Tätigkeit beste-

hen für den zu ehrenamtlicher Tätigkeit bestellten Bürger weitere im

Interesse der Sauberkeit der Verwaltung liegende Verpflichtungen, so

insbesondere die Pflicht zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten,

für die Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeord-

net ist oder für die sich diese aus der Natur der Sache ergibt. Weiter ist

dem ehrenamtlich tätigen Bürger verboten, Ansprüche und Interessen

Dritter gegen die Gemeinde geltend zu machen. Er ist wegen Befan-

genheit u. a. von der Betätigung, insbesondere von der Beratung und

Beschlussfassung im Gemeinderat dann ausgeschlossen, wenn es sich

um Angelegenheiten handelt, deren Entscheidung ihm selbst oder na-

hen Verwandten oder ihm sonst verbundenen Dritten (Arbeitgeber, Ge-

sellschafter usw.) einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen

kann oder der ehrenamtlich Tätige in derselben Angelegenheit schon

in anderer Eigenschaft tätig gewesen ist.

Die weitestgehenden Formen unmittelbarer gestaltender Mitwirkung

in der Verwaltung der Gemeinde sind der Bürgerentscheid und das

Bürgerbegehren (§ 21). Diese Formen der unmittelbaren Demokratie

sind Ausnahmen von dem Prinzip der repräsentativen Demokratie, das

der GemO nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG und Art. 72 Abs. 1 LV

zugrunde liegt. Durch die Gesetze vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578) und

28. Oktober 2015 (GBl. S. 870) sind Bürgerentscheid und Bürgerbegeh-
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ren deutlich erleichtert worden, u. a. ist das für den Erfolg des Bürger-

entscheids erforderliche Quorum auf 20 % der Stimmberechtigten

herabgesetzt worden. Durch Gemeinderatsbeschluss mit Zweidrittel-

mehrheit kann jede Angelegenheit, für die die Gemeinde zuständig

ist (Verbandszuständigkeit) und für die innerhalb der Gemeinde der

Gemeinderat zuständig ist (Organzuständigkeit), der Entscheidung

durch die Bürger unterstellt werden (Bürgerentscheid). Das Gesetz

nimmt nur bestimmte Angelegenheiten von einer Entscheidung durch

die Bürgerschaft aus, die hierfür ungeeignet sind. Außer durch den

Gemeinderat kann ein Bürgerentscheid auch durch die Bürgerschaft

beantragt werden (Bürgerbegehren). Ein solches Begehren muss von

mindestens 7 % der Bürger beantragt werden. Außerdem muss der An-

trag eine Begründung und einen brauchbaren, gesetzlich zulässigen

Vorschlag für eine gegebenenfalls notwendige Finanzierung der bean-

tragten Maßnahme enthalten. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen

erfüllt, muss dem Bürgerbegehren stattgegeben und ein Bürgerent-

scheid durchgeführt werden. Der Bürgerentscheid wird wie eine Wahl

nach den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und der Kom-

munalwahlordnung durchgeführt. Er hat die Wirkung eines endgülti-

gen Beschlusses des Gemeinderats.

Zweiter Teil: Verfassung und Verwaltung der Gemeinde

(§§ 23–73 GemO)

1. Abschnitt: Organe (§ 23 GemO)

Da die früher möglichen wahlweisen Verfassungsformen (Bürgeraus-

schuss und Gemeindeversammlung) keine große praktische Bedeutung

erlangt haben, kennt die GemO seit 1974 nur noch die Gemeinderats-

verfassung mit den beiden Organen Gemeinderat und Bürgermeister.

Entsprechend den Festlegungen des Art. 28 Abs. 1 GG und des Art. 72

LV ist der Gemeinderat die örtliche Volksvertretung. Dem ebenfalls

durch Volkswahl gewählten Bürgermeister kommt die Stellung des Ge-

schäftsführungs- und Vollzugsorgans mit bedeutsamen eigenen gesetzli-

chen Zuständigkeiten zu.
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2. Abschnitt: Gemeinderat (§§ 24–41b GemO)

Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die

Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und ist für die Ent-

scheidung aller Angelegenheiten der Gemeinde zuständig, sofern nicht

durch Gesetz die Zuständigkeit des Bürgermeisters begründet ist (z. B.

laufende Verwaltung; Weisungsaufgaben) oder der Gemeinderat ihm

Zuständigkeiten übertragen hat. Über die wichtigsten Angelegenheiten

der Gemeinde kann nur der Gemeinderat Beschluss fassen. Der Ge-

meinderat entscheidet auch über die Ernennung, Einstellung und Ent-

lassung der Gemeindebediensteten, soweit diese Entscheidung nicht

zur laufenden Verwaltung gehört oder der Gemeinderat sie auf den

Bürgermeister übertragen hat. Allerdings bedarf der Gemeinderat für

seine personalrechtlichen Entscheidungen des Einvernehmens mit dem

Bürgermeister, da dieser für den ordnungsmäßigen Gang der Verwal-

tung verantwortlich ist. Kann das Einvernehmen nicht hergestellt wer-

den, ist der Gemeinderat befugt, die Entscheidung mit Zweidrittel-

mehrheit allein zu treffen.

Obwohl zwischen dem Gemeinderat und dem Bürgermeister kein

Über- und Unterordnungsverhältnis besteht, räumt die GemO dem Ge-

meinderat im Hinblick auf seine Funktion als Hauptorgan doch das

Recht ein, die Ausführung seiner Beschlüsse durch den Bürgermeister

zu überwachen. Ebenso obliegt es ihm, dafür zu sorgen, dass Miss-

stände, die in der Gemeindeverwaltung auftreten, durch den Bürger-

meister beseitigt werden.

Der Gemeinderat kann die ihm als Vertretung der Bürgerschaft zukom-

mende Verantwortung nur tragen, wenn ihm ein umfassendes Informati-

onsrecht zusteht. Der Bürgermeister ist verpflichtet, den Gemeinderat

über alle wichtigen, die Gemeinde und ihre Verwaltung betreffenden An-

gelegenheiten zu unterrichten (§ 24 Abs. 3 und 4 und § 43 Abs. 5). Den

Antrag auf Unterrichtung kann schon ein Sechstel der Gemeinderäte oder

eine Gemeinderatsfraktion stellen. Darüber hinaus kann auch jeder Ge-

meinderat schriftliche oder in einer Sitzung des Gemeinderats mündliche

Anfragen an den Bürgermeister stellen (§ 24 Abs. 4).

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und

einer bestimmten Zahl von ehrenamtlichen Mitgliedern, den Gemein-

deräten; diese führen in Städten die Bezeichnung Stadtrat. Die Zahl der
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Gemeinderäte ist nach Gemeindegrößengruppen gesetzlich festgelegt;

jedoch kann durch die Hauptsatzung die Mitgliederzahl der nächst-

niedrigeren Gemeindegrößengruppe, bei unechter Teilortswahl auch

eine Mitgliederzahl zwischen der nächstniedrigeren und der nächsthö-

heren Gemeindegrößengruppe, gewählt werden (§ 25 Abs. 2). Die Bei-

geordneten gehören nicht dem Gemeinderat an, nehmen aber an sei-

nen Sitzungen mit beratender Stimme teil (§ 33 Abs. 1). Ortsvorsteher

können an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme

teilnehmen (§ 71 Abs. 4).

Der Gemeinderat wird grundsätzlich nach dem System der Verhältnis-

wahl gewählt; wird nur ein oder kein Wahlvorschlag eingereicht, wird

Mehrheitswahl durchgeführt. Bei Verhältniswahl besteht die Möglich-

keit der beschränkten Stimmenhäufung (Kumulieren) und der Über-

nahme von Bewerbern anderer Wahlvorschläge (Panaschieren). In

Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen kann unechte Teilorts-

wahl durchgeführt werden, durch die sichergestellt wird, dass sich die

Sitze des Gemeinderats in einem bestimmten Verhältnis auf die einzel-

nen Ortsteile verteilen. Das Nähere zur Gemeinderatswahl ist im Kom-

munalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung geregelt.

Wählbar in den Gemeinderat sind alle Bürger, bei denen nicht be-

stimmte, die Wählbarkeit ausschließende Gründe vorliegen (§ 28). Der

Eintritt eines Gewählten in den Gemeinderat ist dann ausgeschlossen,

wenn ein Hinderungsgrund vorliegt (§ 29). Insbesondere sind alle Be-

amten und Arbeitnehmer der Gemeinde, nicht aber solche Arbeitneh-

mer der Gemeinde, die überwiegend körperliche Arbeit verrichten, an

der Zugehörigkeit zum Gemeinderat gehindert. Dasselbe gilt für Be-

dienstete von Körperschaften und Stiftungen, die in enger Verbindung

zur Gemeinde stehen, sowie für leitende Bedienstete von Unternehmen

in Privatrechtsform, wenn die Gemeinde an dem Unternehmen zu

mehr als 50 % beteiligt ist. Außerdem sind zur Vermeidung von Interes-

senkollisionen auch die Bediensteten der Rechtsaufsichtsbehörde, der

oberen und der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar mit

der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind, an der Zugehörigkeit

zum Gemeinderat gehindert.

Die Amtszeit der Gemeinderäte beträgt fünf Jahre. Scheidet ein Ge-

meinderatsmitglied vorzeitig aus, rückt eine Ersatzperson für den Rest

der Amtszeit nach.
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Die Rechtsstellung der Gemeinderäte ist dadurch gekennzeichnet, dass

sie in einem ehrenamtlichen Verhältnis besonderer Art zur Gemeinde

stehen; sie sind keine Ehrenbeamten. Die Gemeinderäte entscheiden

im Rahmen der Gesetze nur nach ihrer freien, allein durch das Gesetz

und das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung und sind weder an

Verpflichtungen noch an Aufträge gebunden (§ 32 Abs. 3). Die Bildung

von Fraktionen im Gemeinderat war schon bisher weit verbreitet; seit

2015 gibt es hierfür eine ausdrückliche Rechtsgrundlage (§ 32a). Ob-

wohl die Gemeinderäte keine Ehrenbeamten sind, werden ihnen bei

einem Dienstunfall dieselben Rechte wie diesen eingeräumt.

Die Einberufung der Sitzungen kommt dem Bürgermeister zu. Er

bestimmt grundsätzlich auch die Verhandlungsgegenstände des Ge-

meinderats (Tagesordnung); aber auch eine Fraktion oder ein Sechstel

der Gemeinderäte kann die Behandlung eines bestimmten Themas be-

antragen. Zur Beratung des Bürgermeisters in Fragen der Tagesordnung

kann durch Hauptsatzung ein Ältestenrat vorgesehen werden.

Die Sitzungen des Gemeinderats sind grundsätzlich öffentlich (§ 35).

Nichtöffentlich darf – und muss dann auch – bei Vorliegen bestimmter

gesetzlicher Voraussetzungen verhandelt werden. Bezüglich der in

nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten besteht Ver-

schwiegenheitspflicht, bis der Bürgermeister von der Schweigepflicht

entbindet. Seit 2025 gibt es eine Rechtsgrundlage, um öffentliche Sit-

zungen per Livestream übertragen oder auf andere Weise veröffentli-

chen zu können (z. B. Videopodcast), eine Pflicht hierzu besteht jedoch

nicht.

Eingehend geregelt ist die Beschlussfassung durch den Gemeinderat

(§ 37), da dieses Verfahren für die Rechtsgültigkeit der gefassten Be-

schlüsse von besonderer Bedeutung ist. Eine Beschlussfassung ist nur

möglich, wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und geleitet ist.

Ferner muss die Beschlussfähigkeit gegeben, d. h. es muss grundsätz-

lich mindestens die Hälfte der Mitglieder einschließlich des Vorsitzen-

den anwesend sein. Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mit-

glieder ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn mindestens ein

Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Bei Be-

schlussunfähigkeit wegen Abwesenheit oder Befangenheit muss eine

zweite Sitzung einberufen werden, in der der Gemeinderat beschlussfä-

hig ist, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberech-
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tigt sind. Eine zweite Sitzung entfällt bei Beschlussunfähigkeit wegen

Befangenheit, wenn von vornherein weniger als drei Mitglieder stimm-

berechtigt sind. Die Entscheidung kommt letztlich dem Bürgermeister

oder einem Beauftragten zu, wenn wegen Abwesenheit oder Befangen-

heit auch unter den erleichterten Bedingungen keine Beschlussfähigkeit

zustande kommt.

Die beiden Arten der Beschlussfassung des Gemeinderats sind die Ab-

stimmung und die Wahl. Abstimmungen werden durch einfache

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entschieden; Stimment-

haltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag

abgelehnt. Bei Wahlen ist im ersten Wahlgang absolute Mehrheit erfor-

derlich. Wird sie nicht erreicht, findet Stichwahl unter den beiden Be-

werbern mit der höchsten Stimmenzahl statt, bei der die einfache Stim-

menmehrheit entscheidet. Der Bürgermeister hat sowohl bei

Abstimmungen als auch bei Wahlen Stimmrecht, jedoch steht ihm bei

Stimmengleichheit kein Stichentscheid zu.

Die Sitzungen finden grundsätzlich in einem Sitzungssaal mit persönli-

cher Anwesenheit der Gemeinderäte und des Bürgermeisters statt. In

der Corona-Pandemie 2020 wurde die Möglichkeit geschaffen, in Notla-

gen Sitzungen auch als Videokonferenz durchzuführen. Seit 1. Septem-

ber 2025 können Gemeinderäte generell in digitaler Form (durch Zu-

schaltung mittels Ton- und Bildübertragung) an Sitzungen teilnehmen,

sofern der Gemeinderat diese Möglichkeit in der Hauptsatzung eröffnet

(§ 37a).

Der Gemeinderat kann sich dadurch entlasten, dass er einen Teil seiner

Zuständigkeiten auf beschließende Ausschüsse überträgt. Sie entschei-

den anstelle des Gemeinderats, der grundsätzlich weder Weisungen er-

teilen noch die Beschlüsse ändern kann. Allerdings kann sich der Ge-

meinderat durch Regelung in der Hauptsatzung das Recht vorbehalten,

Weisungen zu erteilen, jede Angelegenheit an sich zu ziehen und Be-

schlüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, zu ändern oder aufzu-

heben. Außerdem können zur Vorbehandlung von einzelnen Angele-

genheiten beratende Ausschüsse gebildet werden.

Die Ausschüsse sollen die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat ver-

kleinert abbilden. Sie werden vorrangig im Wege der Einigung besetzt;

kommt eine Einigung nicht zustande, werden die Ausschussmitglieder

gewählt. In die Ausschüsse können nicht nur sachkundige Bürger, son-
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